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Norm

FAGG §4 Abs1

FAGG §11

1. FAGG § 4 heute

2. FAGG § 4 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 109/2022

3. FAGG § 4 gültig von 13.06.2014 bis 19.07.2022

1. FAGG § 11 heute

2. FAGG § 11 gültig ab 13.06.2014

Rechtssatz

Das Rücktrittsrecht nach § 11 Abs 1 FAGG steht dem Verbraucher nur beim erstmaligem Abschluss des Vertrages im

Fernabsatz zu. Sieht der Vertrag nach einem kostenlosen Zeitraum einen kostenp8ichtigen Zeitraum vor und

verlängert sich der kostenp8ichtige Zeitraum mangels Kündigung oder Widerruf neuerlich, so steht dem Konsumenten

ebenfalls nur beim erstmaligen Abschluss des Vertrages das Rücktrittsrecht nach § 11 Abs 1 FAGG zu, sofern der

Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über die Kostenp8icht nach anfänglicher Gratisleistung informiert

hat.Das Rücktrittsrecht nach Paragraph 11, Absatz eins, FAGG steht dem Verbraucher nur beim erstmaligem Abschluss

des Vertrages im Fernabsatz zu. Sieht der Vertrag nach einem kostenlosen Zeitraum einen kostenp8ichtigen Zeitraum

vor und verlängert sich der kostenp8ichtige Zeitraum mangels Kündigung oder Widerruf neuerlich, so steht dem

Konsumenten ebenfalls nur beim erstmaligen Abschluss des Vertrages das Rücktrittsrecht nach Paragraph 11, Absatz

eins, FAGG zu, sofern der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über die Kostenp8icht nach anfänglicher

Gratisleistung informiert hat.
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